é‘pfeILand

Auftrag 1:

Eine These zur Macht des Bundesrates lautet wie folgt:

,Der Bundesrat hat wenig Macht und Einfluss, weil er aus Vertre-
tern verschiedener Parteien zusammengesetzt ist (aktuell 2 SVP,
2 FDP, 2 SP, 1 CVP) und weil die Gesetze vom Parlament bera-
ten und verabschiedet werden.”

Lesen Sie den folgenden Text. Nennen Sie drei (?) Argumente,
welche der Autor flr oder gegen die obige These anfuhrt?

Dokument / Titel Die Macht der Verordnung

Untertitel Die Zusammensetzung des Bundesrates ist keine Nebensache. Die Exekutive
verfugt Gber einen enormen Spielraum in der Wirtschafts- und Sozialpolitik

Quelle NZZ am Sonntag, 14.12.2003

Autor Beat Kappeler

Gekirzt und bearbeitet von Markus Scharrer

Der Bundesrat betreibt die schweizerische Wirtschafts- und Sozialpolitik bis ins Detail selbst - oh-
ne direkte Demokratie und ohne Parlament. Milliarden von Franken gibt oder nimmt er an Renten,
Léhnen, Steuern, Auftragen, Stitzungen. (...)

Mit den Direktzahlungen und anderen Zuschussen halt der Bund jahrlich 4 Milliarden Franken den
Bauern zu, und der Bundesrat sagt, wer, wann, wo wie viel erhalt. 140'000 Bauern hangen so von
seinen Verordnungen ab (...).

Der Bundesrat teilt in den nachsten vier Jahren Universitaten, Hochschulen, Forschern und Stu-
denten 17 Milliarden Franken zu, welche das Parlament vor wenigen Monaten gesprochen hat.
Auch hier sind die Details wichtig, definiert durch Verordnungen, Kommissionen, Sitzungen.

400'000 privaten Beschaftigten sichert die Schweizer Regierung den Lohn, indem sie die Gesamt-
arbeitsvertrage zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften fir allgemein verbindlich erklart. Lohn
und Arbeitszeiten fur Bauarbeiter, Schreiner, Metzger, Coiffeusen usw. wurden so zum Gesetz.

Der Bundesrat betreibt auch Einwanderungspolitik, weil er jahrliche Kontingente fur Kurzarbeiter
und Jahresaufenthalter festlegt. (...)

Wenn der Landwirtschaftsminister, Hochschul- und Forschungsminister und der Strassenbaumi-
nister spart oder austeilt, dann ermisst man, wie wichtig letztlich doch die Besetzung des Bundes-
rates als kollektiver Chef all dieser Departemente wird. Zwar kdnnen das Volk und das Parlament
aus Empdrung Uber Kirzungen oder Verschwendung mit Gesetz und Initiative eingreifen, doch
dies braucht Zeit, und der Erfolg ist offen. (...) Das Volk kann zwar Referenden gegen die Gesetze,
nicht aber gegen die Verordnungen ergreifen.
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Auftrag 2:

Lesen Sie die Charakterisierung der Mitglieder des Bundesrates

durch zwei Wirtschaftsredaktoren.

Entscheiden Sie, ob Sie sich durch diese Personen gut regiert
fUhlen und begrinden Sie |hre Antwort.

Dokument / Titel
Quelle
Autoren

Der neue Bundesrat: Starken und Schwachen

CASH, 12.12.2003

Priscilla Imboden, Jurg Wegelin
Gekiirzt und bearbeitet von Markus Scharrer

Starken und Schwachen der Mitglieder des Bundesrates
(in der Reihenfolge ihrer Wahl in den Bundesrat)

Starken Schwachen CASH-Urteil
Moritz Der Moritz Leuenberger gilt als geist- | Wirtschaftliche Fragen scheinen |Leuenberger macht
Leu- Rheto- |reicher Redner Der Jurist ging die |Leuenberger nicht besonders|einen amtsmuiden
enber- riker; Liberalisierung der Swisscom, der|zu interessieren. Bei der|Eindruck. Er wird
ger, UVEK |Post und der SBB pragmatisch|Strommarktliberalisierung ist| nicht mehr lange im
57, SP an. der Infrastrukturminister ge-|Bundesrat bleiben.
scheitert. Die langjahrigen Miss-
stdnde im Bundesamt fur Zivil-
luftfahrt legten seine Fuhrungs-
schwachen offen.
Pascal "Der Pascal Couchepin greift ohne|Mit seiner Neueinteilung der|Couchepin wird
Couche- |The- parteipolitische Ricksichten mutig | Pramienregionen bei der Kran-|kunftig seine Macht
pin, men- neue Themen auf (z. B. AHV-|kenversicherung richtete er ein|als Zinglein an der
61, FDP |setzer" |Alter 67). Der studierte Jurist hat|Chaos an. Aus dem Ge-|{Waage zwischen
EDI sowohl gute Kontakte zur Wirt-|sundheitsamt hat Couchepin ein|linken und rechten
schaft als auch zu den Gewerk-|schwer filhrbares Superamt ge-|Bundesraten aus-
schaften. Trotz seinem liberalen|macht. zuspielen versu-
Credo attestieren ihm die Ge- chen.
werkschaften eine gewisse Sen-
sibilitat fir soziale Probleme.
Joseph |Der Joseph Deiss, versteht als ehe-|Deiss ist ein Zauderer. Als Vor-|Deiss hat zwar eine
Deiss, Profes- |maliger Okonomieprofessor der|steher des Departementes fiir|sozialliberale Ader
57, CVP |sor, Universitat Freiburg und friherer |dussere Angelegenheiten hat er|Er wird jedoch Mu-
EVD Preisuiberwacher volkswirt- | wenig bewirkt. Der heutige Chef|he haben, dem
schaftliche Zusammenhange. Er|des  Volkswirtschaftsdeparte-|Druck von Chris-
gilt als ausserordentlich grindlich | mentes kundigte eine dezidierte [toph Blocher und
und fleissig sowie konsensfahig. |KMU-Fdrderung an. Davon ist|Hans-Rudolf Merz
aber noch nicht viel zu sehen. |standzuhalten.
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Samuel |Der Samuel Schmid, der Jurist aus|Er ist ein schlechter Kom-|Schmid wird mit
Schmid, |Bieder- |[dem Seeland, ist ein unschein-| munikator und wirkt hélzern. Christoph Blocher
56, SVP |mann, |barer Mann. Ihm werden Fleiss, als Aufpasser an
VBS Integritdt und Fachkompetenz seiner Seite nicht
attestiert. In der Sozial- und Fi- mehr oft gegen die
nanzpolitik gilt er als Knacknuss. SVP-Parteilinie
Samuel Schmid weiss, wann er stimmen. Er wird
in Deckung gehen muss. Trotz damit nach rechts
Dauerbeschuss von Seiten der ricken.
eigenen Partei flhrte er die Ar-
mee erfolgreich ins 21. Jahr-
hundert.
Micheline | Die Micheline Calmy-Rey hat ge-|lhre «o6ffentliche Diplomatie» |Als starke Person-
Calmy- |Polito- |geniber der Wirtschaft keine|birgt die Gefahr von Informati-|lichkeit wird sich
Rey, login, |Berihrungsangste. Sie hat als|onspannen in sich. Calmy-Rey im
58, SP EDA kleine  Unternehmerin  einen Bundesrat von
Buchversand geleitet. Und als ihren sechs mann-
Genfer Finanzdirektorin hat sie lichen Kollegen
den Haushalt des Kantons ins nicht ans Gangel-
Gleichgewicht gebracht. Als band nehmen las-
Aussenministerin ist es ihr ge- sen. Sie lauft aber
lungen, die Devise der guten trotz<dem Gefahr,
Dienste mit unorthodoxen Mit- oft Uberstimmt zu
teln (Genfer Palastina-Initiative werden.
usw.) wieder mit Inhalt zu fillen.
Chris- "Der Christoph Blocher hat die Ems-|Der Jurist sieht alle wirt-|Blocher wird ver-
toph Blo-|Polte- |Chemie zu einem florierenden |schaftlichen Probleme aus der|suchen, einen har-
cher, 63, |rer" Unternehmen aufgebaut. Er hat|Sicht seines Unternehmens. |ten neoliberalen
SVP EJPD |FlUhrungserfahrung und ist ein|Ihm fehlt das Verstandnis fir|Kurs zu fahren. Im
guter Kommunikator. Er ist fur|volkswirtschaftliche Zusam- | Bundesrat wird
sein Unternehmen in der gan-|{menhange, Auch wird ihm|das Konfliktpoten-
zen Welt herumgereist. mangelnde Konsensfahigkeit|zial zunehmen.
vorgeworfen. Er lasst sich nur
schwer in ein Kollektiv ein-
binden.
Hans- "Der Hans-Rudolf Merz ist ein allseits | Die einseitig unternehmerische |Merz wird ein ei-
Rudolf Spar- |anerkannter Finanzpolitiker. Als|Sicht des Juristen lasst be-|genwilliger  Bun-
Merz, 61,|onkel" |weit gereister Wirtschaftsmann|flirchten, dass er ge-|desrat sein, der
FDP EFD propagiert er eine Offnung der|samtwirtschaftliche Zusam-|der  Abschottung
Schweiz, welche der Wirtschaft| menhange ausser Acht lasst.|der Schweiz ent-
nutzen wurde. Er politisiert als|Merz konnte mit seinem Spar-|gegenwirkt. In fi-
Hardliner, kann aber durchaus |eifer das Wirtschaftswachstum|nanz- und wirt-

Kompromisse eingehen. Merz
steht zu seiner Meinung, auch
wenn es fur ihn unbequem ist.

gefahrden.

schaftspolitischen
Fragen wird er mit
Christoph Blocher
zusammenspan-
nen.
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Auftrag 3:

Beschreiben Sie die Aussage der Karikatur in 2 — 3 Satzen.

Aus: NZZ am Sonntag, 14.12.2003
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Auftrag 4:

Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz ist die Leiterin der Bun-
deskanzlei und wirkt als Stabschefin des Bundesrates weitge-
hend im Hintergrund. Sie bereitet zusammen mit ihnrem Team die
Bundesratssitzungen vor. Der Vizekanzler Achille Casanova
kommuniziert als Sprecher des Bundesrates die Entscheidungen.

Die Bundeskanzlei publiziert jahrlich eine rund 80-seitige Bro-
schure mit dem Titel ,Der Bund kurz erklart”. Die Publikation ist
gratis Uber die Kurzanschrift: BBL, Vertrieb Publikationen, CH
3003 Bern, uber Fax 031 325 50 58 oder
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen erhaltlich. Mehr Uber die
Tatigkeit von Parlament, Regierung und Bundesverwaltung erfah-
ren Sie zudem unter www.admin.ch.

Uber die Tatigkeit und Beschlisse des Schweizer Parlamentes in
den einzelnen Sessionen konnen Sie sich unter
www.parlament.ch/homepage/se-sitzungen-kuerze-2004-hs.htm
in Kurze informieren. (Kursiv: Jahr und Session anpassen!)

Verfassen Sie einen Kurzbericht zu den aktuellen Tatigkeiten von
Regierung und Parlament.
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Auftrag 5:

593 Schweizerinnen und Schweizer wurden gefragt: ,Wie gut ar-
beitet das Schweizer Parlament?“ Von den 593 Befragten antwor-
teten 107 Personen (18%) mit ,Weiss nicht®. Die Bewertung der
ubrigen 486 Personen lautet:

Note 6 (sehr gut) 4%
Note 5 (gut) 11%
Note 4 (genugend) 44%
Note 3 28%
Note 2 8%

Note 1 (gar nicht gut) 5%

Quelle: Meinungsumfrage LINK, Coopzeitung, 30.6.2004

Mehr als 40% halten die Parlamentsarbeit also fur ungenugend
und die Durchschnittsnote (3,6) ist klar ungenugend.

1. Interpretieren Sie dieses Ergebnis in der Form einer kurzen
Stellungnahme.

2. Schlagen Sie vier Moglichkeiten vor, wie das Image des
Schweizer Parlaments verbessert werden konnte.
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Auftrag 6:

Die Parlamentarischen Mittel und Verfahren auf Bundesebene
konnen anlasslich eines Besuchs im Bundeshaus oder durch den
Schweizer Film ,Mais im Bundeshuus® veranschaulicht werden.
Der Film vermittelt einen guten Einblick in die Schweizer Politik.

Informationen:

MAIS IM BUNDESHUUS Le génie helvétique un film de Jean-Stéphane Bron

CH 2003, 90 min, schweizerdeutsch, franzosisch, deutsch, d/f untertitelt,

Ciné Manufacture, Place Bel-Air 1, CH-1003 Lausanne

Tél: +41 21 345 25 90 / Fax: +41 21 345 25 99 / e-mail: info@cinemanufacture.ch
Vega Distribution AG, Seefeldstrasse 115, CH-8034 Zurich

Tél: +41 1 384 80 90 / Fax: +41 1 384 80 99 / e-mail: distribution@vegafilm.com

Dokument / Titel Begleitmaterialien zum Film ,Mais im Bundeshuus®
Quelle www.maisimbundeshuus.ch

Autor Zusammengestellt und bearbeitet von Markus Scharrer

Chronologischer Uberblick

1987 Einreichung Volksinitiative ,Beobachter-Initiative®

1991 Bundesrat und Parlament erarbeiten Gegenvorschlag
1992 Gegenvorschlag zur Volksinitiative vom Volk angenommen
1993 Einreichung 2. Volksinitiative

1997 Ablehnung der Volksinitiative durch Bundesrat und Parlament, Uberweisung einer Motion
Randegger zur Schliessung der Liicken in der Gesetzgebung.

1997 Initiative in Volksabstimmung abgelehnt
2000 Botschaft des Bundesrates zur Gen-Lex
2001 Beratung Gen-Lex im Standerat

2002 Beratung Gen-Lex im Nationalrat’

2003 Schlussabstimmung Gentechnikgesetz und Verzicht auf Gentech-Moratorium auch im
Landwirtschaftsgesetz’

2003 Einreichung der 3. Volksinitiative ,Genfrei-Initiative®

' Diese Phasen werden im Film ,Mais im Bundeshuus* dargestellt.
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Auszuge aus einem Interview mit dem Regisseur Jean-Stéphane Bron

Herr Bron, wie kommt man dazu, einen Film (iber das bzw. im Bundeshaus zu drehen?

Meine Fragestellung lautete: ,Wie funktioniert eigentlich das Bundeshaus?" In unserer Phantasie
mag das Thema vieles ausldsen. In der Realitat ist das Bundeshaus jedoch ein dramaturgischer
Unort. Wenn man das Bundeshaus betritt, sieht man Leute, die Kartonschachteln umhertragen,
fluchtige Schatten, man hort Schritte, die sich in der Ferne verlieren ... Und wer eine Session im
Nationalrat sieht, versteht tGiberhaupt nichts mehr. (...)

Wie gingen Sie vor, nachdem Sie beschlossen hatten, die Kommission bei ihrer Arbeit zu verfol-
gen?

Ich habe mich daflr entschieden, den ersten Teil des Films aus der strikten Position des Aussen-
stehenden aufzubauen: Die Schauspieler eines ,Sticks" zeigen immer eine Realitat, die sich aus-
serhalb unserer Reichweite befindet. Dies lasst der Phantasie des Zuschauers Raum fur die Vor-
stellung, was sich hinter den Turen abspielt. Als wurden die Zuschauer in eine Theaterkulisse in-
tegriert und die Schauspieler gebeten, ihnen zu erzahlen, was sie auf der Buhne spielen. Dieser
Vergleich hilft auch zu verstehen, dass es hier nicht darum geht, die richtigen Fragen zu stellen,
sondern sich in eine Situation zu versetzen, die es immer wieder ermdglicht zu sagen: ,Was pas-
siert nun?" Deshalb habe ich beschlossen, diese selbst gewahlte Regel zu befolgen und den gan-
zen Film vor der Tur zum Saal zu drehen, in dem die Kommission tagte, ausser den Teil im Ple-
num naturlich. (..)

Wie nutzen Sie die Ndhe und Intimitét zu lhren Darstellern?

Es ist mir wichtiger, wie etwas gesagt wird, als was. Die Ausserungen der ausgewahlten Personen
sind insgesamt nicht weiter Uberraschend. Wichtig ist mir zu zeigen, wie sich die Leute bewegen,
sprechen, von A nach B kommen, sich beruhren oder nicht berthren, sich anschauen oder nicht
anschauen, um sie zu verstehen. (..)

2 Jahre Arbeit an «Mais im Bundeshuus» sind verstrichen. Worum geht es in der Geschichte?

Bis zum Schluss des Films, einschliesslich des Teils mit den Abstimmungen im Nationalrat, habe
ich eigentlich nicht das Geflihl, nostalgisch die gute alte Demokratie oder Ahnliches dieser Gattung
darzustellen. Ich glaube jedoch, dass ich die Frage, wie das Bundeshaus funktioniert, beantworten
konnte.

Die Antwort, die mit der Geschichte in diesem Film gegeben wird, kdnnte so zusammengefasst
werden: Es funktioniert, weil verschiedene Menschen, die nicht unbedingt der gleichen Meinung
sind, guten Willens immer wieder das Gesprach suchen bis sie an einen Punkt gelangen, der ih-
nen erlaubt zu sagen: ,Damit kannst du leben und damit kann ich leben." Das ist mein Film. Es ist,
glaube ich, eine Geschichte, die aufzeigt, was es heisst, zusammen zu leben, die die Politik auf
ein menschliches Niveau bringt, die uns daran erinnert, dass die Politik aus Mannern und Frauen
mit Fehlern und Uberzeugungen besteht. Manner und Frauen, die Lésungen suchen, mdgen die
Fragen auch noch so schwierig sein, weil es kein Zusammenleben gibt, ohne dass Losungen aus-
gehandelt werden.
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Mogliche Themen und Fragestellungen zum Film (nach Hans Utz, utz@intergga.ch)

Themen

Fragestellungen

Bemerkungen

Entscheidungswege
in Parlament und
Kommissionen

Wer versucht mit welchen Mitteln
andere Parlamentarier auf seine
Seite zu ziehen?

Beobachtungsauftrage vor der
Filmvorfihrung verteilen.

Politische Parteien

Welche Parteien werden indirekt
uber ihre Vertreterinnen im Parla-
ment vorgestellt?

Welche Unterschiede stellen Sie
fest?

Eine Information Uber die politi-
schen Parteien sollte vor dem Be-
such des Films erfolgt sein.

Gentechnologie

Anwendungsmaoglichkeiten und
Problematik der Gentechnologie?

Regelung der Gentechnologie in
der Schweiz?

Es ist kein Film zum Thema Gen-
technologie, obwohl viele Einzelin-
formationen geliefert werden. Das
Thema Gentechnologie kann vor
oder nach dem Filmbesuch vertieft
werden.

Der Film an sich

Was sind die Absichten des Films?

Manipuliert der Film? Wenn ja,
wodurch?

Beobachtungsauftrage vor dem
Filmbesuch verteilen.

Vgl. auch das Interview mit dem
Regisseur
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GLOSSAR zum Film "Mais im Bundeshuus - le génie helvétique"

Ordnen Sie den Erlauterungen die richtigen Begriffe zu.

Bundesrat GVO Moratorium Ruckkommensantrag
Detailberatung Kommission Motion Rickweisung
Eintretensdebatte Lobbyist Nationalrat Session

Gen-Lex Minderheitsantrag Nichteintreten Standerat

Begriff Erlauterung

setzt sich aus 46 Vertreterinnen oder Vertretern der Schweizer Kantone zusammen.
Jeder Kanton wahlt zwei, die Halbkantone je eine Vertreterin oder einen Vertreter.

zahlt 200 Mitglieder. Alle vier Jahre finden Gesamterneuerungswahlen statt.

oberste leitende und vollziehende Behdrde des Bundes (Exekutive).

beauftragt den Bundesrat, einen Gesetzesentwurf vorzulegen.

Zeitraum, in dem das Parlament im Plenum zusammentritt.

hat die Aufgabe, die ihnen zugewiesenen Geschafte vorzuberaten und ihrem Rat An-
trag zu stellen.

Gesetz, das in der Schweiz den Umgang mit Gentechnologie im ausserhumanen
(nicht-menschlichen) Bereich regelt. Es betrifft die Forschung, den Umweltschutz,
Landwirtschaft, Lebensmittel und die Haftpflichtfrage.

Zeitlich begrenztes Verbot (z.B. gentechnisch veranderter Organismen in der Land-
wirtschaft). Nach Ablauf der Frist (z.B. 5 Jahre) wird die Angelegenheit neu beurteilt.

Es wird Uber die Frage beraten und abgestimmt, ob die Behandlung des Geschaftes
Uberhaupt zweckmassig ist.

Eine Kammer des Parlaments erachtet die Behandlung des Geschéfts als politisch
nicht notwendig.

Das Geschaft geht an die Kommission (oder den Bundesrat) zurlick. Oft handelt es
sich auch einfach um Verzégerungstaktik, wenn man mit der Vorlage nicht einverstan-
den ist. Das Geschaft muss neu vorbereitet werden.

Ein Ratsmitglied verlangt, eine bereits behandelte Frage erneut zu diskutieren. Dies
geschieht beispielsweise bei Verfahrensfehlern, die zu Unklarheiten flihren.

findet nach der Eintretensdebatte statt. Die Rate behandeln eine Vorlage artikelweise.
Anderungen kdnnen beantragt werden, tber die der Rat dann abstimmt.

Ein Antrag, den die Kommissionsmehrheit eigentlich abgelehnt hat, der aber trotzdem
dem Rat zur Abstimmung vorgelegt wird.

vertritt die Interessen von Verbanden und Firmen bei den Mitgliedern des Parlaments.
Ist nicht Angehoriger des Parlaments und hat keinen Zutritt zu den Debatten. Hat als
Gast aber die Mdéglichkeit, im Parlamentsgebaude ein- und auszugehen.

Organismus, dessen genetisches Material (DNA) in einer Weise verandert worden ist,
wie sie unter natirlichen Bedingungen nicht vorkommt. Gene werden "klinstlich" tber-
tragen, d.h. ausserhalb des Organismus erzeugte DNA wird eingeschleust.
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Auftrag 7:

Beschreiben Sie am Beispiel der Gentechnologie, wie die
Schweizerische Gesetzgebung durch folgende Volksinitiativen
beeinflusst wird:

1. Durch die ,Beobachter-Initiative®, die von den Initianten vor
der Abstimmung zurlickgezogen wurde.

2. Durch die abgelehnte ,,Gen-Schutz-Initiative®“.

3. Durch die Ankindigung der ,Genfrei-Initiative” .

Dokument / Titel Regelung der Gentechnologie.
Quelle www.maisimbundeshuus.ch

Autor Zusammengestellt und bearbeitet von Markus Scharrer

Gentechnologie: Von der Beobachter-Initiative 1987 zur Genfrei-Initiative 2003

Gentechnologie ist eine relativ neue Wissenschaft, sie wird unseren Alltag aber je langer je mehr
beeinflussen. Dabei stellen sich verschiedene Fragen: Darf man Nahrungs- bzw. Futtermittel oder
gar Tiere gentechnisch verandern? Wer darf das, unter welchen Bedingungen, wann, wo, usw.?

Chronologischer Uberblick

1987 Einreichung 1. Volksinitiative (,Beobachter-Initiative®)

1991 Bundesrat und Parlament erarbeiten Gegenvorschlag
1992 Gegenvorschlag zur Volksinitiative vom Volk angenommen
1993 Einreichung 2. Volksinitiative (,Gen-Schutz-Initiative®)

1997 Ablehnung der Volksinitiative durch Bundesrat und Parlament, Uberweisung einer Motion
Randegger zur Schliessung der Lucken in der Gesetzgebung.

1997 2. Volksinitiative in Volksabstimmung abgelehnt
2000 Botschaft des Bundesrates zur Gen-Lex

2001 Beratung Gen-Lex im Standerat

2002 Beratung Gen-Lex im Nationalrat
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2003 Schlussabstimmung Gentechnikgesetz und Verzicht auf Gentech-Moratorium auch im
Landwirtschaftsgesetz

2003 Einreichung der 3. Volksinitiative (,Genfrei-Initiative®)

Beobachter-Initiative

Am 13. April 1987 wird mit 126'000 Unterschriften die vom Schweizerischen Beobachter lancierte
Volksinitiative "gegen Missbrauche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen" ein-
gereicht. Sie verlangt vom Bund klare gesetzliche Grenzen fur das Experimentieren mit menschli-
chem Keim- und Erbgut sowie das Verbot von menschlichen Samenbanken, gewerblicher Leih-
mutterschaft und Aufzucht von manipulierten Keimen.

Gegenvorschlag des Bundesrates

Am 18. September 1989 beantragt der Bundesrat die Ablehnung der Initiative wegen ihrer Be-
schrankung auf den Menschen und schlagt einen Verfassungsartikel als direkten Gegenvorschlag
zum Schutze des Menschen und seiner naturlichen Umwelt vor. Damit sollen neben der kinstli-
chen Fortpflanzung bei Menschen auch jene in der Veterinarmedizin sowie die gentechnologi-
schen Verfahren mit Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen in Industrie und Landwirtschaft erfasst
werden. Die Methoden der sich sturmisch entwickelnden Reproduktionsmedizin und Gentechnolo-
gie sollen aber nicht grundsatzlich verboten und die Forschungsfreiheit nicht aufgehoben werden.
In besonderen Bereichen wie z.B. der Lebensmittelherstellung sieht der Bundesrat vorgezogene
Gesetzesvorschriften vor.

Die vorberatende Kommission des Standerates lehnt gleich wie der Bundesrat die Initiative ab. Mit
dem Ziel die Anliegen der Initianten starker zu berucksichtigten erganzte sie den bundesratlichen
Gegenvorschlag am 13. Februar 1990.

Am 20. Juni 1990 lehnt der Standerat die Initiative ab und verabschiedet den Gegenvorschlag mit
28:1 Stimmen.

Die vorberatende Nationalratskommission verstarkte die Bestimmungen und dehnte auch die
Grundsatzklausel aus: Der Bund hat nicht nur Vorschriften Uber den Umgang mit Keim- und Erb-
gut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen zu erlassen, sondern auch der Wirde der Kre-
atur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt Rechnung zu tragen und die genetische
Vielfalt zu schitzen.

Am 20.Marz 1991 lehnt der Nationalrat die Initiative ab und stimmt dem Gegenvorschlag mit 106:6
Stimmen zu.

Der Standerat bereinigte die Differenzen im Sinn des Nationalrates. In der Schlussabstimmung
vom 21. Juni 1991 wurde die Vorlage 36 zu 3 bzw. mit 51 zu 31 Stimmen angenommen.

Das Initiativkomitee zog die Initiative am 15. August 1991 zurlck.

Annahme des Verfassungsartikels

In der Volksabstimmung vom 17. Mai 1992 nahmen Volk und Stande den als direkten Gegenvor-
schlag zur inzwischen zurlickgezogenen Volksinitiative ausgearbeiteten neuen Verfassungsartikel
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mit 1'271'052 Ja zu 450'635 Nein an. Alle Kantone mit Ausnahme des Wallis stimmten damit der
EinfUhrung von verbindlichen Leitplanken im Bereich der Gentechnologie zu.

Bekampft wurde der Verfassungsartikel von der Liberalen Partei, welcher die neuen Regelungen
bereits zu restriktiv waren. Als zu wenig weitgehend abgelehnt wurde er vom Basler Appell gegen
Gentechnologie und von der Schweizerischen Arbeitsgruppe Gentechnologie (SAG).

Bereits wahrend der Abstimmungskampagne zeichnete sich die Lancierung der Gen-Schutz-
Initiative ab, die eine scharfere Begrenzung der Gentechnologie anstrebt:

¢ Keine Genmanipulation am Tier
¢ Keine Freisetzung genmanipulierter Organismen in die Umwelt
e Keine Patentierung von Tieren und Pflanzen

Gen-Lex-Motion

Die sogenannte Gen-Lex-Motion geht auf einen Vorschlag von Nationalrat J. Randegger zurlick.
Der Vorschlag war weit weniger streng als die Initiative und es ging vor allem darum, einen Ge-
genvorschlag zur Initiative in den Handen zu haben.

Nach der Ablehnung der Gen-Schutz-Initiative im Jahr 1998 arbeitete die Bundesverwaltung eine
erste Formulierung der Gen-Lex aus. Das zustandige Departement (UVEK) hat Ende 1999 in die-
sem Text dem Bundesrat ein 10-jahriges Moratorium fur den Anbau von Gentech-Pflanzen in der
Schweiz empfohlen. Ein Moratorium ist ein zeitlich begrenztes Verbot, das erlaubt, die Sache nach
Ablauf der Frist noch einmal zu Uberdenken und neu zu beurteilen. Doch der Bundesrat hat dann
im Januar 2000 bekanntgegeben, dass er zwar ein Moratorium ablehnt, aber strenge Bewilli-
gungsverfahren einfuhren will.

Gen-Lex in der Standeratskommission

Die parlamentarische Debatte begann zuerst im Standerat, genauer in der Standeratskommission
fur Wissenschaft, Bildung und Kultur (SR-WBK). Am 23. Januar 2001 hat zuerst die Kommission
Uber die Moratoriumsfrage abgestimmt. Mit 8:4 Stimmen lehnte die Kommission einen Moratori-
umsantrag von CVP-Standerat Peter Bieri ab. Damit entschied sich eine deutliche Mehrheit der
standeratlichen Kommission gegen ein Moratorium in der Schweiz.

Gen-Lex im Stianderat

Die Vorschlage aus der Kommission werden dann im Standerat behandelt. Meist wird im Rat noch
einmal Uber Antrage abgestimmt, die in der Kommission unterlegen waren (Minderheitsantrage).
Der Standerat lehnte dann den Moratoriumsantrag Bieri mit 24 zu 17 Stimmen relativ knapp ab.
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Gen-Lex in der Nationalratskommission

Das Geschaft ging weiter in den Nationalrat. Ab Herbst 20012 behandelte die Kommission des Na-
tionalrates (NR-WBK) das Gentechnikgesetz. Auch hier geht es wieder um die Moratoriumsfrage.
Auch wenn der Standerat ein Moratorium abgelehnt hatte, ist die Nationalratskommission naturlich
frei, einen solchen Vorschlag wieder ins Gesetz zu nehmen, was im Film z.B. von Maya Graf und
von Sepp Kunz versucht wird. Der Ausgang dieser Abstimmung war ausserst knapp.

Gen-Lex im Nationalrat

Dann ging die Vorlage in den Nationalrat - auch hier sind wir mit dem Film wieder mitten im Ge-
schehen. Die Gen-Lex steht auf dem Programm der Herbstsession 2002. Das heisst allerdings
nicht, dass auch wirklich dariber beraten wird, denn zuerst gibt es die so genannte Eintrittsdebat-
te. Die Mitglieder des Rats mussen zuerst entscheiden, ob sie Uberhaupt darlber debattieren wol-
len. Das hort sich kompliziert an, ist aber normalerweise eine reine Formsache. Da das Ergebnis
in der Kommission aber sehr knapp war, gab es eine ganze Reihe von Abgeordneten, die mit der
Vorlage unzufrieden waren und nicht wollten, dass man jetzt schon im Plenum darlber berat. Sie
schlagen eine so genannte "Ruckweisung" vor, d.h. das Geschaft ginge noch einmal zurlck in die
Kommission, wo die Vorlage Uberarbeitet werden musste. Naturlich hoffen sie, dass man das Ge-
setzespaket dort nach ihren Winschen abandert. Es wurde also daruber abgestimmt, ob man auf
die Vorlage eintritt oder ob man sie an die Kommission zuruckweist.

Schliesslich hat der Nationalrat die Vorschlage der Kommission aber doch in der Herbstsession
2002 behandelt. Alle 32 Artikel, die die Kommission ausgearbeitet hatte, wurden beraten und tber
jeden Artikel gab es eine Abstimmung. Wenn alle einverstanden sind, geht das natirlich sehr
schnell, aber ein paar Punkte waren Gegenstand heftiger Diskussionen.® Die Vorlage ging dann
wieder zuruck in den Standerat, der aber nur noch die letzten Differenzen bereinigte.

Gentechnikgesetz GTG verabschiedet

Am 21. Marz 2003 kam es im Nationalrat und im Standerat zur Schlussabstimmung tber das Bun-
desgesetz uUber die Gentechnik im Ausserhumanbereich (Gentechnikgesetz, GTG). Das GTG
wurde vom Nationalrat mit 159:4 Stimmen und vom Standerat mit 41:0 Stimmen angenommen.

Gentechfrei-Initiative

Gegen den Beschluss wurde kein Referendum ergriffen, aber ein Initiativkomitee und verschiede-
ne Tragerorganisationen haben am 18. Februar 2003 mit der Unterschriftensammlung fir die Gen-
techfrei-Initiative begonnen. Bereits am 18. September 2003 wird die Initiative mit 120'824 gultigen
Unterschriften eingereicht.

% Hier beginnt der Film ,Mais im Bundeshuus*

3 Hier endet der Film ,Mais im Bundeshuus”, obwohl das Geschéaft noch nicht definitiv beschlossen ist.
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Eidgenodssische Volksinitiative "fiir Lebensmittel aus gentechnikfreier Landwirtschaft"

Gentechfrei-Initiative

Die Volksinitiative lautet:

Die Ubergangsbestimmungen der Bundesverfassung vom 18. April 1999 werden wie folgt geén-

dert:

Art. 197 Ziff. 2 (neu)

2. Ubergangsbestimmung zu Art. 120 (Gentechnologie im Ausserhumanbereich)

Die schweizerische Landwirtschaft bleibt fiir die Dauer von fiinf Jahren nach Annahme dieser Ver-

fassungsbestimmung gentechnikfrei. Insbesondere diirfen weder eingefiihrt noch in Verkehr ge-

bracht werden:

a. gentechnisch verdnderte vermehrungsféhige Pflanzen, Pflanzenteile und Saatgut, welche flir
die landwirtschaftliche, gartenbauliche oder forstwirtschaftliche Anwendung in der Umwelt be-
stimmt sind;

b. gentechnisch verédnderte Tiere, welche flir die Produktion von Lebensmitteln und anderen land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen bestimmt sind.

Ablehnung durch den Bundesrat

Der Bundesrat lehnt in seiner Botschaft an das Parlament vom 18. August 2004 das Begehren aus
folgenden Grunden ab. Das Gentechnikgesetz, das seit Anfang dieses Jahres in Kraft ist, bietet
ausreichenden Schutz vor Missbrauchen bei der Gentechnologie. Die Initiative ist deshalb Uber-
flissig und sogar kontraproduktiv, das geltende Gesetz enthalt fur das Einflhren und Inver-
kehrbringen von GVO ein Bewilligungsverfahren, das ausreichenden Schutz fur eine Landwirt-
schaft ohne GVO bietet.
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Auftrag 8:

Eine Grundsatzfrage stellt sich in der direkten Demokratie:
,Hat das Volk immer recht?”

Beschreiben Sie die wichtigen Fragen, die der Autor des folgen-
den Satiretexts aufzeigt.

Dokument / Titel Das Volk hat immer Recht — APROPOS
Quelle Der Bund, 13.10.2004

Das Volk hat immer Recht

Das Telefon klingelte bei Ueli Maurer sehr spat am Abend. Der SVP-Generalsekretar Gregor Rutz
schoss gleich los, als er die vertraute Stimme horte. «Christoph will den Sachen ja immer auf den
Grund gehen», erklarte er, «und hat mir deshalb aufgetragen, zu beweisen, dass das Volk immer
Recht hat. Bei ein paar Rechnungen erhalte ich dabei aber ein sehr seltsames Resultat. Zum Bei-
spiel bei der Abstimmung Uber die erleichterte Einburgerung — horst du mir zu, Ueli?» Ueli Maurer
brummte etwas Unbestimmtes. «Also bei der Abstimmung von 1994 Uber die erleichterte Einbur-
gerung wurde die Vorlage mit 1'114°561 Ja-Stimmen gegenuber 993’686 Nein-Stimmen vom Volk
zwar angenommen. Die Vorlage scheiterte aber am fehlenden Standemehr. Das macht ...», Mau-
rer horte einen Taschenrechner klappern, «120'875 und einen Burger, die zwar Ja gestimmt ha-
ben, aber dennoch nicht Recht haben kénnen.» — «Und?» brummte Maurer. «Was sollen wir mit
denen machen?» seufzte Rutz. «Das konnen per definitionem ja keine Schweizer sein! Sollen wir
die nun ausblrgern?» — «Erzahl keinen Unsinn», murmelte Maurer, «die Stande sind eben auch
das Volk.» — «Und wenn nun ein Zurcher, der Nein gestimmt hat, und damit zum Volk gehort, das
immer Recht hat, nach Genf zlgelt, das Ja gesagt hat, gehoért er dann nicht mehr zum Volk?»
fragte Rutz leise. «Dann», meinte Maurer ungeduldig, «ist er halt kein Genfer, sondern ein Zurcher
in Genf.» — «Und wenn er sich nun in Genf einblrgern 13sst?» insistierte Rutz. «Uberlass die intel-
lektuellen Haarspaltereien gefalligst Pascal Couchepin», fauchte Maurer. «Ist ja gut», beschwich-
tigte Rutz. Er schien unruhig auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen. «Es gibt da aber noch ein
Problem», flisterte er. Maurer horte formlich, wie dem Generalsekretar die Schweisstropfen von
der Stirn perlten. «Das Volk, das immer Recht hat, hat 1999 die neue Bundesverfassung ange-
nommen. Daraus folgt nun, dass Einburgerungen durch das Volk an der Urne nicht zugelassen
werden kénnen, weil sie der vom Volk angenommenen Bundesverfassung, namentlich der darin
festgelegten Begrundungspflicht fir ablehnende Einburgerungsentscheide widersprechen, sagt
das Bundesgericht. Horst du mir zu, Ueli?» Ueli Maurer brummte etwas Unbestimmtes. «Wer hat
denn nun also hier Recht?» stohnte Rutz: «Das Volk oder das Volk?» — «Ist doch ganz einfachy,
murmelte Maurer erleichtert, «eben das Volk!»
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Auftrag 9:

Unter anderem im Zusammenhang mit Einblrgerungen von Aus-
landern sind die Kompetenzen des Souverans (Stimmvolk), des
Parlaments, der Exekutive und der Justiz umstritten.

1. Bei der Regelung der Entscheidkompetenzen im Einburge-
rungsverfahren sind unterschiedliche Ziele zu beachten. Be-
schreiben Sie einen grundlegenden Zielkonflikt.

Dokument / Titel Revolutionarer Entscheid — Einblrgerungen an der Urne sind verfassungswidrig
Quelle Der Bund, 10.07.2003

Autor Yvonne Leibundgut
Gekdurzt von Markus Scharrer

Das Bundesgericht in Lausanne hat die von der Stadtziircher SVP lancierte Volksinitiative
«Einbiirgerungen vors Volk!» fur ungultig erklart. Die SVP-Initiative verlangte, dass uber die
Einburgerungsgesuche der Stadt Zirich an der Urne entschieden werde.

Der Zurcher Regierungsrat erklarte die Initiative fir ungultig. Das Volksbegehren verstosse gegen
die Bundesverfassung und fuhre zu einem Widerspruch zwischen dem Recht der Stimmburger auf
vollstandige Information Uber einen Abstimmungsgegenstand und dem Recht der Gesuchsteller
auf Schutz ihrer Privatsphare. Die Zurcher SVP zog den Fall vor Bundesgericht.

Die Bundesrichter befanden die Initiative fiir verfassungswidrig und hielten grundsatzlich fest: Uber
Einblrgerungsgesuche an der Urne zu entscheiden ist verfassungswidrig. Denn gemass Verfas-
sung muss ein allfalliger negativer Entscheid begriindet werden. Bei einer Abstimmung gebe es
aber nie eine Begrindung. Damit werde das rechtliche Gehor der Gesuchsteller verletzt.

Kommentar: Gegen die Willkir

Das Blurgerrecht ist den Schweizerinnen und Schweizern viel wert. Kein europaisches Land legt
die Latte hoher, wenn es um die Frage geht, wer eingebulrgert wird und wer nicht. Das Bundesge-
richt hat nun daflir gesorgt, dass das Burgerrecht weiterhin einen hohen Wert behalt und nicht ver-
teilt wird wie in einer Bananenrepublik.

Denn die obersten Richter haben der Willkur und Diskriminierung den Riegel geschoben: Es sei
verfassungswidrig, Gesuche ohne Begrundung abzulehnen. Entscheide an der Urne sind deshalb
nicht mehr moglich. Das heisst nicht, dass Auslander kinftig Anspruch auf den roten Pass haben.
Sie haben aber ein Anrecht darauf, dass ihre Verfahren nach den Grundsatzen der Verfassung
verlaufen und die Entscheide transparent und nachvollziehbar sind. Und sie kdnnen sich wehren,
wenn diese Grundsatze nicht eingehalten werden.
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Die direkte Demokratie wird durch die beiden Urteile nicht eingeschrankt, ihre Grenzen werden
aber deutlich. Wie sollen die Zircher Stimmburger Uber jahrlich sechshundert Einblrgerungsgesu-
che informiert werden? Ebenso hielten die Richter fest, dass das Volk zwar Uber vieles entschei-
den kann, sich aber nicht im rechtsfreien Raum befindet. Anders gesagt: Auch die Stimmburger
haben sich an die Verfassung zu halten.

2. Fassen Sie im folgenden Text die Uberprufbaren, objektiven
Informationen stichwortartig zusammen.

Dokument / Titel Demokratie abgeschafft per Gerichtsdekret
Quelle SVP Pressedienst vom 1.6.2004

Autor Gregor A. Rutz, Generalsekretar SVP
Gekdurzt von Markus Scharrer

In jeder Session beschliesst unser Parlament unzahlige neue Gesetze und Verordnungen.
Immer mehr Biirger (und Juristen) verlieren den Uberblick ob der Paragraphenflut. Die cha-
otische Situation wird zum Eldorado fur Funktiondre und Burokraten. So auch im Bereich
der Einbuirgerungsverfahren: Ob die Bundesrichter vor lauter Baumen den Wald nicht mehr
sehen oder ob sie ihre Fehlentscheide im Wissen um die Folgen geféllt haben, bleibe da-
hingestelit. (...) Das Bundesgericht ist auf direktem Weg dazu, auch den Gemeindever-
sammlungen substantielle demokratische Befugnisse zu entziehen.

(...)

Im Juli 2003 fallte das Bundesgericht einen eminent politisch gepragten Entscheid. Das links do-
minierte Richterkollegium qualifizierte den Einblrgerungsentscheid als ,Verwaltungsakt‘ — und
nicht, wie es jahrhundertealter Schweizer Tradition entsprache, als politischen Entscheid. Auf die-
sem gravierenden Fehlschluss basierten samtliche weiteren Erwagungen des Gerichts.

Die einseitigen, burokratielastigen Ausfuhrungen der Lausanner Richter sind flr das demokrati-
sche System verheerend: Wer Verwaltungs- und Gerichtsentscheide als ,differenzierter” und ,aus-
gewogener” einstuft als einen demokratischen Volksentscheid, der hat das schweizerische System
— und damit die Grundlagen und Starken unseres Gemeinwesens — nicht im Ansatz begriffen. Wer
diesen Tendenzen das Wort redet, fuhrt die Schweiz hin zum Verwaltungs- und Burokratenstaat
europaischer Pragung. Wer Verwaltungsbeschlisse als ,differenzierter einstuft als Urnenent-
scheide, druckt sich vor seiner politischen Verantwortung.

(-..)

Bei der nachstbesten Gelegenheit — dies wurde schnell klar — wird das Bundesgericht Einburge-
rungen durch Gemeindeversammlungen verbieten. (...) Auch das Bundesgericht ist mittlerweile
hochst anfallig fur billige Modetrends aus dem europaischen Rechtsraum geworden.

Auch im vorliegenden Fall werden die Bestrebungen, rechtliche Ansatze unserer Nachbarlander
anzunehmen, zu betrachtlichem Flurschaden fuhren. Die Grundsatze und Regeln, welche fur die
im EU-Gebiet verbreiteten reprasentativen Demokratien gelten, sind auf die direkte Demokratie
der Schweiz nicht adaptierbar. Das haben viele Politiker und Richter offenbar nicht begriffen. Oder
aber sie nehmen in Kauf (oder wiinschen sogar), dass sich das schweizerische System in Rich-
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tung reprasentativer Demokratie bewegt. Dann jedoch ware Ehrlichkeit am Platz: Der Blrger muss
wissen, dass ihn jede Anpassung an das europaische Rechtssystem substantielle politische Mit-
wirkungsmaoglichkeiten kostet. Jede Kompetenziubertragung an Parlament und Verwaltung heisst,
selber weniger mitbestimmen (und dies auch nicht mehr rickgangig machen) zu kénnen.

Offiziell wird das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder
im Bundesgericht nicht bekannt gegeben.

3. Beschreiben Sie Vor- und Nachteile bei der Veroffentlichung
des Stimmverhaltens von Bundesrichtern.

Dokument / Titel Kritik am Bundesgericht wachst
Quelle .,NZZ am Sonntag®, 22.08.2004 und 10.10.2004

Autor Markus Hafliger und Dominique Strebel
Gekdurzt von Markus Scharrer

Burgerliche Politiker werfen Lausanne Einmischung in die Politik vor

(--.) Wir mussen der zunehmenden Einmischung des Bundesgerichts in die Politik einen Riegel
schieben®, erklart SVP-Prasident Ueli Maurer. ,Uber Gesetzesanderungen bestimmt in der
Schweiz immer noch das Parlament respektive das Volk und nicht die Damen und Herren Bundes-
richter.”

,Als Erstes wollen wir wissen, wo unsere eigenen Richter stehen, erklart Nationalrat Christoph
Morgeli. Die Richter sollen der Partei dariber Rechenschaft ablegen, ,ob sie das Rechts- oder das
Demokratieprinzip hoher gewichten® und es musse ,mit einschneidenden Konsequenzen bei der
nachsten Wahl des Bundesgerichts gerechnet werden®.

Staatsrechtsprofessor René Rhinow: ,Dass das Bundesgericht immer politischere Urteil fallt,
stimmt Uberhaupt nicht.“ Vielmehr habe die Tendenz zugenommen, unliebsame urteile als politisch
zu qualifizieren. ,Das ist gefahrlich, denn wenn Richter bei unliebsamen Urteilen Konsequenzen
furchten mussen, ist ihre Unabhangigkeit nicht mehr gewahrleistet.“ Zum Teil muss sich das Par-
lament auch an der eigenen Nase nehmen, wenn es unprazise Bestimmungen erlasse.

SVP-Bundesrichter wehren sich

,Diese Ausserungen sind unhaltbar, sagt nun SVP-Bundesrichter Peter Karlen. Die fiinf SVP-
Bundesrichter wollen die regelmassigen Gesprache mit der Fraktion wieder aufnehmen. ,Dabei
werden wir auch den Grundsatz der Unabhangigkeit der Richter thematisieren und wir wollen der
Partei erklaren, wie Richter arbeiten. Dass wir uns am Gesetz orientieren und nicht an parteipoliti-
schen Interessen.”
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Auftrag 10:

Diskutieren Sie in Kleingruppen mogliche Vor- und Nachteile ei-
ner Wahl des Bundesrates durch das Volk und bereiten Sie je ein
gewichtiges Argument fur und dagegen fur das Plenum vor.

Dokument / Titel Volkswahl — Volkswohl?
Quelle NZZ, diverse Artikel, November 2003
Autor Gekirzt und bearbeitet von Markus Scharrer

Volkswahl - Volkswohl?

Die Forderung nach der Volkswahl des Bundesrates kam seit der Grundung des Bundesstaates
regelmassig auf, von links wie auch von rechts aussen. Das radikaldemokratische Anliegen diente
politischen Minderheiten jeweils dazu, mit Rekurs auf das «Volk» Anspruch auf die Regierungsbe-
teiligung zu erheben.

Im November 2002 beschloss die SVP, eine Initiative fur die Volkswahl zu lancieren, falls nach
den Wahlen 2003 keine SVP-Doppelvertretung im Bundesrat zustande kommen sollte. Nationalrat
Christoph Morgeli begriindete die Forderung wie folgt: Die Bundesratswahlen seien zu einem rei-
nen «Kastrationsritual» verkommen, indem jede Fraktion absichtlich jeweils nur schwache Figuren
der Konkurrenz in die Kollegialbehdrde wahle, Personen eben, die der eigenen Partei moglichst
wenig schaden. Morgeli kritisierte weiter eine «gefahrliche Verflechtung der Gewalten» (Legislative
und Exekutive) sowie generell die ungenligende demokratische Legitimitat einer durch das Parla-
ment gewahlten Regierung.

Die Wahl der Regierungen in Bund und Kantonen erregt viel mehr Aufmerksamkeit als andere po-
litische Angelegenheiten. Das unverhaltnismassige Interesse an den Wahlen der Regierungen hat
mit dem Bekanntheitsgrad ihrer Mitglieder und der Personalisierung der Politik durch die Medien
zu tun, aber wohl auch mit dem Symbolgehalt dieser Wahlen, vertreten doch in erster Linie die
Regierungen das Gemeinwesen gegenuber den Burgerinnen und Burgern.

Als Mitglieder des Bundesrates und der Kantonsregierungen sind alle Stimmberechtigten wahlbar.
Bei der (Aus-)Wahl von Mitgliedern der Regierungen spielen weitere Kriterien wie Alter, Ge-
schlecht, Ausbildung, Erfahrung, Charakter und Teamfahigkeit eine Rolle. Die Fahigkeit zur Zu-
sammenarbeit und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, sind in einer Kollegialregierung
unerlasslich. Ob sie vorhanden sind, lasst sich oft nicht leicht abschatzen.
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Auftrag 11:

Darf der Bundesrat informieren und darf er das Stimmvolk von ei-
ner vorgeschlagenen Losung uberzeugen?

Diskutieren Sie diese Fragen in Kleingruppen und bereiten Sie je
ein gewichtiges Argument fur und dagegen fur das Plenum vor..

Dokument / Titel Maulkorb fur Bundesrat
Quelle ,Der Bund“, 12.08.2004

Autor Patrick Feuz
gekurzt und bearbeitet von Markus Scharrer

Maulkorb fiir Bundesrat

Volksinitiative gegen «Behordenpropaganda» zustande gekommen. Der Verein «Biirger fur
Burger» hat gestern mit rund 110'000 Unterschriften seine Initiative «Volkssouveranitat
statt Behordenpropaganda» eingereicht.

Schluss mit Auftritten des Bundesrats und der Spitzenbeamten in der «Arena» und an Informati-
onsveranstaltungen, Schluss mit Interviews: Dies verlangt faktisch die gestern eingereichte Initiati-
ve «Volkssouveranitat statt Behdérdenpropaganda». Das Volksbegehren will dem Bundesrat, den
obersten Kadern der Verwaltung und den Bundesamtern Medienauftritte und die Teilnahme an
Informations- und Abstimmungsveranstaltungen verbieten. Nach den parlamentarischen Beratun-
gen soll nur noch eine «einmalige kurze Information» der Bevdlkerung durch das zustandige Mit-
glied der Regierung erlaubt sein.

«Bundesratliche Manipulation»

Nach den parlamentarischen Beratungen soll nur noch eine «einmalige kurze Information» der
Bevolkerung durch das zustandige Regierungsmitglied erlaubt sein. Nach der neuen Verfassungs-
norm durfte der Bund Informationskampagnen und Abstimmungspropaganda weder selber durch-
fuhren noch finanziell unterstitzen. Davon ausgenommen ware eine sachliche Broschure (Bun-
desbuchlein) mit den Erlauterungen des Bundesrates, die das Pro und Contra ausgewogen be-
ricksichtigt. Blrgerinnen und Blrger mussten im Interesse der freien Meinungsbildung und der
unverfalschten Stimmabgabe vor «bundesratlicher Manipulation» geschutzt werden, findet der
vom Zurcher Rechtsanwalt Markus Erb prasidierte Verein. In der direkten Demokratie sei der Bun-
desrat Diener und nicht Fuhrer des Volks.
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Die Haltung der SVP

Die SVP und ihr heutiger Bundesrat Christoph Blocher haben friher mehrmals die Bundesratsauf-
tritte in Abstimmungskampfen als «Staatspropaganda» kritisiert — immer bei Vorlagen, bei denen
die SVP eine andere Meinung hatte als der Bundesrat. Ob die SVP die Initiative unterstutzen wird,
ist laut einem Pressesprecher noch offen.

Die Haltung des Parlaments und des Bundesrates

Im Herbst 2003 lehnte der Nationalrat eine Einzelinitiative des Zircher SVP-Nationalrats Hans
Fehr ab, der in die gleiche Richtung zielte wie das nun eingereichte Volksbegehren. Gleichzeitig
Uberwies die grosse Kammer aber eine Motion, die eine gesetzliche Verankerung und Prazisie-
rung der behordlichen Informationstatigkeit vor Urnengangen verlangt.

Der Bundesrat hat sein Engagement in Abstimmungskampfen im Lauf der Zeit verstarkt. Dabei
halt er sich offiziell an die Grundsatze «Kontinuitat, Sachlichkeit und Verhaltnismassigkeit». Der
Bund stellt Geld zur Information bereit, lasst aber keine Abstimmungsplakate aushangen oder In-
serate in Zeitungen erscheinen. (sda/inl)

KOMMENTAR
Bundesrate als lahme Schwinger

Ironie Nummer eins: Da reichen ganz rechte Kreise eine Volksinitiative ein, die den Bundesrat in
Abstimmungskampfen zum Schweigen bringen will. Aber ausgerechnet im Abstimmungskampf fur
die Volksabstimmung vom 25./26. September 2004 werden zwei federflhrende Bundesrate so
leise Tone anschlagen, dass man sie kaum horen wird: Blocher, weil er das Ja des Bundesrats zur
erleichterten Einblrgerung nicht teilt. Leuenberger, weil er aus Rlcksicht auf die SP die Postinitia-
tive nicht mit Biss attackieren will. Ironie Nummer zwei: Just die beiden Vorlagen zeigen, wie wich-
tig engagierte Bundesrate fiir eine Demokratie der gleich langen Spiesse wiaren.* Die Befiirworter
der erleichterten Einblrgerung haben nur Geld fur eine symbolische Kampagne. Die Wirtschaft
halt den Geldhahn zu, weil sie keinen Eigennutzen sieht. In solchen Konstellationen missen die
Bundesrate die Autoritat ihres Amts in die Waagschale werfen und im personalisierten Polit-
Ringen ihr Gesicht zeigen durfen, in der «Arena» oder anderswo. Sonst kann es passieren, dass
von rechten Millionaren losgetretene Werbelawinen oder mobilisierungsstarke linke Oppositions-
maschinen die Regierungshaltung allzu leicht platt walzen. (...) Ironie Nummer vier: Bundesrat
Blocher sympathisiert mit der Maulkorb-Initiative, fordert aber auch eine fuhrungsstarke Regierung.
Wie soll eine Regierung stark sein, wenn sie nicht sagen darf, wohin die Reise gehen soll?

* Alle Vorlagen wurden vom Volk abgelehnt: Erleichterte Einblrgerung 2. Generation mit 56.8% Nein, Einblrgerung
der 3. Generation mit 51.7% Nein und die Postinitiative mit 50.2% Nein.
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Auftrag 12:

Lesen Sie den folgenden Artikel und beschreiben Sie, weshalb
mehr Volksrechte nicht immer etwas Wunschenswertes Sind.

Dokument / Titel Demokratie oder Populokratie?
Quelle NZZ am Sonntag, 07.03.2004

Autor Suzette Sandoz, Rechtsprofessorin und Alt-Nationalratin
Gekurzt von Markus Scharrer

(...) Man weitet die Volksrechte aus, weil die Entscheide, die man
anstrebt, vom Volk — das in dem Mass manipulierbar ist, als es be-
stimmte Fakten nicht kennt — gefallt werden sollen und nicht von den
Behorden, die wissen, worum es geht, die aber moglicherweise eine
andere Meinung vertreten. (...) Im Fruhling 2003 wurden im eidge-
nossischen Parlament zwei Initiativen eingereicht, die das Finanz-
und das Verwaltungsreferendum auf Bundesebene fordern. In man-
chen Kantonen existieren diese Referendumsrechte fur kommunale
und sogar fur kantonale Geschafte.

Schon auf diesen zwei Ebenen bestehen Zweifel, ob diese Instru-
mente wiunschenswert sind, auf Bundesebene waren sie schlicht und
einfach schadlich. In den Finanz- oder Verwaltungsbereichen, welche
die Fuhrung der offentlichen Geschafte unmittelbar betreffen, braucht
es eine vertiefte Kenntnis der gesamten Staatsfuhrung, um sinnvolle
Entscheide fallen zu konnen. Diese Kenntnis, die schon fur die Mit-
glieder der Bundesregierung schwer zu erarbeiten ist, kann sich der
Burger schlichtweg nicht verschaffen. Das Referendum, das einen
einzelnen Verwaltungsentscheid oder eine Ausgabe betrifft, ist un-
vereinbar mit dem Gesamtblick, der fur die Wahrung des Allgemein-
wohls notwendig ist.

(...) Es gibt kein besseres Mittel als ein eidgenossisches Referendum
im Verwaltungs- oder Finanzbereich, um das Land zu lahmen und die
Burger Uber ihre tatsachlichen Kompetenzen zu tauschen.

www.apfelland.be Webjob: POL 5.1 Autor: Markus Scharrer 23




é‘pfeILand

Auftrag 13:

Ist eine Staatsgewalt in der Schweiz den anderen Ubergeordnet?
Nennen Sie Argumente dafur und dagegen.

Dokument / Titel Worum es zwischen Blocher und Couchepin auch geht
Quelle NZZ am Sonntag, 10.10.2004

Autor Dominique Strebel
Gekirzt und bearbeitet von Markus Scharrer

Wo Volksrechte und Rechtsstaat kollidieren

(...) SVP-Generalsekretar Gregor Rutz spricht dem Bundesgericht das Recht ab, Volksentscheide
materiell zu kritisieren. Er stellte die Frage: «Kann ein demokratischer Mehrheitsentscheid tber-
haupt willkurlich sein?» Die Mehrheit einer Gemeindeversammlung, so seine Meinung, durfe
Grundrechte der Bundesverfassung verletzen.

Zweites Beispiel: (...) Ein ahnliches Verstandnis von Demokratie zeigte die FDP als sie eine eid-
genossische Initiative fur gut befand, die das Verbandsbeschwerderecht einschranken will. Die
Verbandsbeschwerde solle ausgeschlossen werden, wenn Volk oder Parlament ein Bauvorhaben
gutgeheissen haben. Hat eine Gemeindeversammlung also einen Bau beschlossen, der gegen
das Bundesgesetz uber den Umweltschutz verstdsst, so konnen die Umweltverbande nicht mehr
dagegen Beschwerde fuhren. Das Volk, so die Meinung dahinter, darf den Vollzug des Umwelt-
rechts hemmen.

(...) Die Schweiz ist nicht nur eine Demokratie, sie beruht auch auf zwei weiteren, gleichwertigen
Pfeilern: Rechtsstaat und Fdderalismus. An Grundrechte, die Volk und Stande angenommen ha-
ben, muss sich auch das Volk halten. Oder wie es der Freiburger Staatsrechtler Thomas Fleiner
sagt: ,Menschenrechte, vor allem aber die Wirde des Menschen, durfen nicht zum Spielball der
Demokratie werden. Das ist die Lehre, die wir aus dem Nationalsozialismus und aus dem Apart-
heidregime Sldafrikas gezogen haben.“ ,Bauvorhaben missen immer im Einklang sein mit dem
Bau- und Umweltrecht®, beschreibt Staatsrechtler Haller ein Grundprinzip unseres Staates, nam-
lich die Bindung ans Recht. ,Die Absegnung eines gesetzeswidrigen Projekts durch das Volk ver-
mag dessen Rechtswidrigkeit nicht zu beseitigen.” Wolle man Bauvorhaben realisieren, die um-
weltrechtlich problematisch seien, so musse man das Umweltrecht andern und nicht den Vollzug
hemmen, meint der Staatsrechtler. ,Sonst schaffen wir stossende Ungleichheiten: Machtige, fi-
nanzstarke Investoren mussten sich nicht mehr ans Umweltrecht halten. Andere hingegen schon.”

Viertes Beispiel: Die Weigerung von SVP-Bundesrat Christoph Blocher, das Abstimmungsergebnis
der Einburgerungsvorlagen zu kommentieren. (...) ,Der Bundesrat hat die Verpflichtung und Ver-
antwortung, dem Volk nach der Ablehnung einer Vorlage zu erklaren, was er in der Sache weiter
zu tun gedenkt. Das Problem (zum Beispiel die Einburgerungsfrage) besteht ja zumindest fur die
unterlegene Minderheit weiter. Sie hat in einer Demokratie das Recht, erneut zu versuchen, die
Mehrheit zu Uberzeugen®, betont Fleiner und flgt bei: ,Demokratie ist ein Prozess, auch das ist
Teil unserer Freiheit.”
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Auftrag 14:

Vergleichen Sie das Wahlverfahren fur die Regierung der USA
mit dem Wahlverfahren des Bundesrats und beschreiben Sie
Vor- und Nachteile aus der Sicht der Schweiz.

Dokument / Titel Prasidentschaftswahlen in den USA

Autor Bearbeitet von Markus Schéarrer

Vorwahlen und Zweiparteiensystem

In den USA herrscht ein Zweiparteiensystem: Die Republikaner gelten allgemein als konservative,
die Demokraten als liberale Partei. Sozialen Fragen kommt im Programm der Demokraten eine
grossere Bedeutung zu als bei den Republikanern. Zwar gibt es wie bei allen Wahlen noch mehr
Bewerber um das Amt des Prasidenten, doch die Kandidaten der grossen Parteien sind die einzi-
gen, die Uberhaupt eine Chance haben. Noch nie ist es einem parteilosen Kandidaten gelungen,
Prasident der USA zu werden.

Wer Prasident der Vereinigten Staaten werden will, braucht einen langen Atem. Schon der Weg
zur Kandidatur ist kraftezehrend, denn das politische System der USA sieht einen komplizierten
Ausleseprozess vor. In den USA organisieren die Parteien eine Reihe von Vorwahlen (Primaries),
um ihre Spitzenkrafte festzulegen. Diese Vorwahlen beginnen bereits ein knappes Jahr vor dem
eigentlichen Wahltag. Die Parteimitglieder in jedem einzelnen Bundesstaat entscheiden so uber
ihren Favoriten. Das Ziel der Vorwahlen ist, die Kandidaten in einem maoglichst demokratischen
Verfahren zu wahlen. Dabei stehen immer mehrere Personen einer Partei zur Wahl. Nur der Sie-
ger einer solchen Vorwahl hat Chancen, zum Kandidaten der Partei fir das Amt des Prasidenten
gekurt zu werden.

Wahlkampf und Medien

Ohne Medien ist Wahlkampf undenkbar und ohne private Spendengelder unmdglich. Der Wahl-
kampf in den USA findet vor allem in den Medien statt: Die Kandidaten versuchen, in der Presse
die Aufmerksamkeit der Wahlerschaft zu wecken und treffen in Fernseh-Duellen aufeinander. In
den USA spielt darlber hinaus das Internet eine besondere Rolle im Wahlkampf. Die Kandidaten
und ihre Unterstitzungsteams werben mit aufwandigen Homepages flr sich - und gegen den
Kontrahenten. Viele Personen, die einen Kandidaten unterstitzen, nutzen die Meinungsfreiheit im
Internet, um ihre Meinung uber die Gegenkandidaten zu verkiinden. Medienberater (sogenannte
Spin Doctors) sind in den USA Bestandteil eines jeden Wahlkampfteams. Sie beraten die Kandida-
ten und versuchen Themen zu setzen, die bei den Wahlern der eigenen Partei ankommen. lhr Ziel
ist es, dem Kandidaten moglichst viel Medienprasenz zu verschaffen und ihn in den Medien in ein
gutes Licht zu ricken. Kaum eine Geste im Wahlkampf ist daher unbedacht, immer geht es um die
Inszenierung der Kandidaten und um Werbung fur ihre politischen Ziele. Auch Prominente aus
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Film und Sport werden in den USA bewusst in den Wahlkampf einbezogen, indem sie um eine
Stellungnahme fir beziehungsweise gegen einen Kandidaten gebeten werden.

Kampf um Stimmen und Spenden

Fur den Wahlkampf brauchen beide Parteien viel Geld. Fernseh-Werbespots werden erst fir teu-
res Geld produziert, anschlieBend muss die Werbezeit bei den unzahligen Fernsehsendern ge-
kauft werden. Als so genannte Fundraising-Dinners veranstalten die Kandidaten Abendessen, bei
denen die Sitzplatze je nach Nahe zum Kandidaten fur riesige Summen verkauft werden. Bei ei-
nem Abendessen, das schon mal in einer Sporthalle mit Gber 10°000 Platzen stattfinden kann,
kommen so mehrere Millionen Dollar in die Kasse des Kandidaten. Naturlich ist es ein offenes Ge-
heimnis, dass sich Industrielle und andere Lobbyisten durch die Teilnahme an den Abendessen
vom spateren Prasidenten Gefalligkeiten erhoffen, weshalb die Fundraising-Dinners eine durchaus
umstrittene Form der Finanzierung sind.

Wahlen und Wahlméanner

In den USA gilt das Mehrheitswahlrecht und der Prasident wird nicht direkt, sondern von Wahl-
mannern gewahlt. Die Blrgerinnen und Blrger geben ihre Stimme flr so genannte Wahlmanner
ab, die einen Prasidentschaftskandidaten unterstitzen. Die Wahlmanner sind Abgeordnete der
Parteien in den einzelnen Bundesstaaten. Auf jeden Bundesstaat entfallt eine unterschiedliche
Anzahl von Wahlmannern, abhangig von der Bevolkerungszahl. Der Kandidat, der in einem Bun-
desstaat die meisten Stimmen gewinnt, erhalt dann samtliche Wahimannerstimmen des Bundes-
staates. Der Gegner verliert in diesem Bundesstaat alle Wahlmannerstimmen - ganz gleich, wie
knapp der Stimmenvorsprung des Gegners war.

Im Dezember nach der Wahl treten alle Wahlmanner schlie3lich zusammen und geben ihre Stim-
me fur den Prasidenten und den Vizeprasidenten ab. Jeder Wahimann hat sich vor seiner Partei
verpflichtet, den eigenen Kandidaten zu wahlen. Insgesamt braucht der US-Prasident mindestens
270 Wahlmannerstimmen, um gewahlt zu werden.

Das System ist zwar etwas umstandlich, funktioniert aber zuverlassig. Allerdings hat es gewisse
Tucken, wenn Wahlen sehr knapp ausgehen: Bei den Wahlen im Jahre 2000 konnte der demokra-
tische Kandidat Al Gore in den Bundesstaaten prozentual insgesamt mehr Stimmen sammeln als
der Republikaner George W. Bush. Bush aber gewann in mehreren Bundesstaaten alle Wahlman-
ner und wurde schliesslich Prasident der USA.
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Auftrag 15:

Lesen Sie den folgenden Artikel und beschreiben Sie, weshalb
die beschriebenen Verfahren der Politiker gegen die Justiz aus
rechtsstaatlicher Sicht bedenklich sind.

Dokument / Titel Mit Disziplinarverfahren will Italiens Justizminister kritischen Richtern an den
Kragen gehen

Quelle Der Bund, 22.1.2003

Autor Sabine Seeger-Baier
Gekdurzt und bearbeitet von Markus Scharrer

Italiens Justizminister Roberto Castelli nimmt kritische und politisch enga-
gierte Justizbeamte ins Visier.

(...) Im ltalien Berlusconis wird langst zum Halali gegen die Justiz geblasen. Gejagt werden jedoch
nicht die Delinquenten, sondern deren Strafverfolger. «Forza Ladri», «Vorwarts Ganoven», so
nennen Journalisten in Anspielung auf Berlusconis Politbewegung «Forza Italia» dessen Politik.

Vor einem Jahr noch ging ein Aufschrei durch den Justizapparat. (...) Doch dieser Widerstand bro-
ckelt an allen Enden. Berlusconi lasst sich nicht nur Gesetze auf den Leib schneidern, sondern
schaltet mit deren Hilfe auch die angeblich «kkommunistisch gesinnten» Staatsanwalte aus, die ihn
wegen Betrugs und Bestechung «verfolgeny.

(...) Die Jager, die langsam den Rechtsstaat erlegen, sind auch im Parlament am Werk. Mit den
Stimmen der Rechtskonservativen ist dort gerade die Einsetzung einer Untersuchungskommission
beschlossen worden. Diese soll die Moraloffensive der «sauberen Hande» unter die Lupe neh-
men: Richter, die Mitte der 90er-Jahre den Korruptionssumpf austrockneten, bestechliche Unter-
nehmer und Politiker ins Gefangnis schickten und Parteien das politische Aus bereiteten.

Wahrend einiger Zeit erweckte Italien den Eindruck, dass Verbrechen verfolgt, Verbrecher bestraft
und die Rechtsprechung wirklich unabhangig wirde. Weit gefehlt: Zehn Jahre spater blast der
Wind wieder in die andere Richtung. So soll, laut Gesetzesentwurf der Forza ltalia, die gelockerte
Immunitat der Volksvertreter wieder enger werden. Regierungschef und Minister, Abgeordnete und
Senatoren und zudem auch die Verfassungsrichter sollen wahrend ihres Mandats kiinftig dem
Zugriff der Justiz entzogen sein.

www.apfelland.be Webjob: POL 5.1 Autor: Markus Scharrer 27




	Stärken und Schwächen der Mitglieder des Bundesr
	(in der Reihenfolge ihrer Wahl in den Bundesrat)
	Auszüge aus einem Interview mit dem Regisseur Je�
	Mögliche Themen und Fragestellungen zum Film \(�
	GLOSSAR zum Film "Mais im Bundeshuus - le génie �
	
	
	Eidgenössische Volksinitiative "für Lebensmittel



	Maulkorb für Bundesrat
	Vorwahlen und Zweiparteiensystem
	
	Wahlkampf und Medien
	Kampf um Stimmen und Spenden


	Wahlen und Wahlmänner

	Italiens Justizminister Roberto Castelli nimmt kritische und politisch engagierte Justizbeamte ins Visier.

